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Newsletter 3 | Green City AG 

 

Vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet / Informationsveranstaltung am 3. 

Februar 2022 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen Green 

City zukommen lassen. 

 

 

Vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet 

 

Das Amtsgericht München hat am 26.1.2022 das vorläufige Insolvenzverfahren 

über das Vermögen der Green City AG eröffnet. Das Verfahren wird unter dem 

Aktenzeichen 1513 IN 152/22 geführt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde  

 

Herr Rechtsanwalt Axel Bierbach 

Herzog-Heinrich-Str. 9 

80336 München 

Telefon: +49 (89) 54511125 

Telefax: +49 (89) 54511444 

Email: info@mhbk.de 

 

bestellt. Herr Bierbach hat nun voraussichtlich bis Ende März Zeit, sich einen 

Überblick  über die wirtschaftliche und operative Situation der Gesellschaft zu 

verschaffen und Lösungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Die Gehälter der Mitarbeiter 

werden voraussichtlich bis Ende März von der Arbeitsagentur im Rahmen des 

Insolvenzgeldes bezahlt. Den vollständigen Eröffnungsbeschluss finden Sie auf 

unserer Internetseite unter www.sdk.org/greencity in der rechten Box unter 

„Weitere Unterlagen“.  

 

Aktuell müssen Sie noch nicht tätig werden. Das Gericht wird zeitnah die 

Anleiheinhaber zu einer Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber einladen. Auf 

dieser können die Anleiheinhaber für jede Anleihe einen so genannten 

gemeinsamen Vertreter wählen. Dieser würde in der Folge die Anleiheinhaber im 

Kollektiv vertreten. Darunter fällt zum Beispiel die Anmeldung der Forderung zur 

Insolvenztabelle, welche dann nicht individuell von jedem einzelnen 

Anleiheinhaber vorgenommen werden müsste. Die Wahl eines gemeinsamen 

Vertreters kann, muss aber nicht erfolgen. Dies ist den Anleiheinhabern überlassen. 

Erst nach Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens können Forderungen 

angemeldet werden. Dies ist vor allem für diejenigen von Interesse, die keine 

Anleihen sondern Privatdarlehen gewährt haben. Diese müssen auf alle Fälle 

individuell zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Dazu ist unserer Erfahrung 

nach aber kein Rechtsanwalt nötig. Dies kann auch in der Regel selbständig erledigt 

werden. Gerne stellen wir Ihnen die nötigen Formulare auf Anfrage zur Verfügung. 

http://www.sdk.org/greencity
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Mitgliedern können auch durch unsere Rechtsanwälte kostenlos Hilfe erhalten, 

sollte dies bei der Anmeldung nötig sein. Aus berufsrechtlichen Gründen und 

haftungstechnischen können wir diesen Service leider nur Mitgliedern anbieten.   

 

Generell sollten Sie jedoch nicht in Panik verfallen, und zunächst Ruhe bewahren. 

Es gibt aktuell zahlreiche Anwaltskanzleien, die dazu aufrufen, 

Schadensersatzklagen anzustrengen. Auch hierbei sollte man eher zurückhaltend 

und vorsichtig agieren, denn in wie weit Schadensersatzansprüche überhaupt 

durchsetzbar sind, kann aktuell aus unserer Sicht noch nicht gesagt werden. Ferner 

muss hierfür zunächst auch geprüft werden, ob derjenige, gegenüber dem 

Schadensersatz geltend gemacht werden soll, überhaupt wirtschaftlich in der Lage 

wäre, diesen zu leisten sollte eine Klage erfolgreich sein. Vergessen Sie nicht, dass 

Sie wahrscheinlich nicht der einzige sein werden, der Schadensersatz fordert. Und 

man sollte in diesem Fall auch die mit einer Klage verbundenen Kostenrisiken nicht 

vergessen.  

 

Informationsveranstaltung am 3.2.2022 

 

Wir sind aktuell noch dabei, sämtliche Unterlagen auszuarbeiten, um Ihnen ein 

konkrete Einschätzung zur aktuellen Situation geben zu können. Durch die 

komplexe Struktur der Unternehmensgruppe und der Vielzahl an unterschiedlich 

ausgestalteten Anleihen ist es schwer, eine Einschätzung abzugeben. Da uns in den 

letzten Tagen mehrere hundert Anfragen erreicht haben, werden wir am 3.2.2022 

um 19 Uhr eine Videokonferenz durchführen, um die aktuelle Situation aus unserer 

Sicht darzustellen, mögliche Lösungsszenarien zu erläutern und Ihre Fragen zu 

beantworten. Zur Teilnahme an dem Webinar bitten wir, sich unter 

www.sdk.org/gcwebinar vorab anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch 

auf 500 Teilnehmer begrenzt.  

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 28.01.2022 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Green City AG und von Tochtergesellschaften 

des Unternehmens! 
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